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Antwort  

der Bundesregierung  

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Hornhues, Frau Tübler, Frau Krone-
Appuhn, Berger (Lahnstein), Pfeifer, Rühe, Lenzer, Prangenberg, Daweke, 
Frau Dr. Wisniewski, Dr. Hubrig, Frau Dr. Wilms, Frau Benedix, Dr. Klein (Göttingen) 
und der Fraktion der CDU/CSU 
- Drucksache 8/2140 - 

Anrechnung von Studiensemestern vor Ableistung des Wehrdienstes 
auf die Ausbildungsförderungszeit 

Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft — MB (Kab/ 
Parl) II A 4-0104-6-42/78 — hat mit Schreiben vom 17. Oktober 
1978 die Kleine Anfrage im Einvernehmen mit den Bundesmini-
stern der Verteidigung und für Arbeit und Sozialordnung wie 
folgt beantwortet: 

1. Ist der Bundesregierung das Problem bekannt, daß wehr- und 
ersatzdienstpflichtige Studenten häufig nach Aufnahme ihres 
Studiums, also nach dem ersten Semester, zur Ableistung ihres 
Wehrdienstes bzw. des Ersatzdienstes einberufen werden und 
daß dieses Semester, obwohl es in der Regel bei späterer 
Wiederaufnahme des Studiums wiederholt werden muß, auf 
die Gesamtförderungszeit nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) angerechnet wird? 

1.1 Studienwillige Wehrpflichtige werden grundsätzlich unmit-
telbar nach Schulabschluß vor Aufnahme des Studiums zum 
Juli-Termin zum Grundwehrdienst einberufen. Gestattet 
der Bedarf der Streitkräfte nicht die vollständige Heran-
ziehung dieses Personenkreises, so müssen die restlichen 
Wehrpflichtigen den Wehrdienst im Oktober antreten. 

Bei der Einberufung nach Studienbeginn handelt es sich um 
Ausnahmen, deren Ursache in der Person der Wehrpflich-
tigen liegt. Zu nennen sind insbesondere eine vorüber-
gehende Nichtwehrdienstfähigkeit, die Zurückstellung 
wegen im. persönlichen Bereich liegender besonderer Härte 
oder die spätere Heranziehung aufgrund eines besonders 
begründeten Wunsches. Dies gilt auch für Zivildienstpflich- 
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tige. Da das erforderliche Anerkennungsverfahren vor Stu-
dienbeginn häufig noch nicht abgeschlossen ist, kommt es 
im Bereich des Zivildienstes allerdings vermehrt zur Ein-
berufung nach Beginn des Studiums. 

Die Einberufung nach Aufnahme des Studiums wird nicht 
aus dem laufenden Semester und nach dem Wehrpflicht-
gesetz nur bis zum Ablauf eines Drittels der Ausbildung 
vorgenommen. Soll der Ausbildungsgang während des vor-
gesehenen Wehrdienstes oder Zivildienstes so geändert 
werden, daß Vordienstsemester wiederholt werden müßten, 
wird der betroffene Wehrpflichtige bis Studienende zurück-
gestellt. 

1.2 Die Vordienstsemester sind reguläre Fachsemester und 
werden darum nach § 15 Abs. 2 Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) in Verbindung mit § 8 Förderungs-
höchstdauerV vom 9. November 1972 (BGBl. I S. 2076), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 18. Juli 1977 (BGBl. I 
S. 1309), auf die Förderungshöchstdauer angerechnet. 

Auch wenn in den bezeichneten Ausnahmefällen eine Wie-
derholung der abgeleisteten Semester formell nicht not-
wendig ist, kommt es nach den Beobachtungen der Bundes-
regierung doch gelegentlich zu zeitlichen Verzögerungen 
bei der Fortsetzung des Studiums, die auf - häufig aus den 
Besonderheiten des Studienganges resultierende - An-
schlußschwierigkeiten (z. B. Mangel an Laborplätzen) oder 
die Notwendigkeit zurückzuführen sind, den Wissensstoff  
der zuvor abgeleisteten Semester zu wiederholen. In diesen 
Fällen ist jedoch Abhilfe über eine gesetzliche Ausnahme-
vorschrift möglich: § 15 Abs. 3 Nr. 1 BAföG gestattet näm-
lich die Weiterförderung für eine angemessene Zeit über 
die Förderungshöchstdauer hinaus, wenn sie aus schwer-
wiegenden Gründen überschritten worden ist. Als schwer-
wiegend sind grundsätzlich solche Umstände anzusehen, 
die den Ausbildungsverlauf zeitlich nicht unerheblich be-
einträchtigen und vom Auszubildenden nicht zu vertreten 
sind. Im Einzelfall ist hierüber auf Antrag zu entscheiden. 
Die Bundesregierung ist dabei der Auffassung, daß ohne 
das Hinzutreten zusätzlicher Besonderheiten allein die Not-
wendigkeit, den Wissensstoff der bereits abgeleisteten Stu-
dienzeit wieder aufzuarbeiten, nicht generell Grund für 
eine Verlängerung der Förderungshöchstdauer sein kann. 
Von den Auszubildenden darf nämlich grundsätzlich erwar-
tet werden, daß sie einen - gleich aus welchem Grund (z. B. 
Hochschulwechsel, Wehrdienst) - eingetretenen Rückstand 
durch intensiveres Studium aufholen (vgl. BVerfG, Be-
schluß vom 25. August 1976 - 1 BvR .211/76 -, FamRZ 1976, 
719; OVG Hamburg, Urteil vom 26. Juli 1978 - OVG Bf. III 
39/78 -; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 30. Novem-
ber 1977 - VI 2136/77 -; VG Würzburg, Urteil vom 16. Juni 
1978 - W 255 III 76). Wird - unbeschadet dieser Einschrän-
kung - das Vorliegen schwerwiegender Gründe bejaht, so 
ist dem Auszubildenden für eine angemessene Zeit Förde- 
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rung über die Förderungshöchstdauer hinaus zu gewähren. 
Angemessen ist dabei die Zeit, die dem eingetretenen Zeit-
verlust entspricht.  

2. Kann die Bundesregierung Angaben darüber machen, in wieviel 
Fällen dieses Problem bisher entstanden ist? 

Über den zahlenmäßigen Umfang dieser Fälle wird weder bei 
der Wehrbereichs- noch bei der Förderungsverwaltung eine 
Statistik geführt. Daher ist die Zahl der Fälle der Bundesregie-
rung nicht bekannt. Wie zu 1. erläutert, handelt es sich jedoch 
um Ausnahmefälle. 

3. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß dieser Sach-
verhalt besondere soziale Härten für Studenten in Ausbildungs-
gängen mit Regelstudienzeit und für Studenten an Fachhoch-
schulen zur Folge hat? 

Die Bundesregierung teilt diese Auffassung nicht, zumal die be-
fürchteten sozialen Folgen aus den nachstehenden Gründen in 
keinem Fall mit der Regelstudienzeit in Verbindung gebracht 
werden können. 

 Für den Fall, daß die Regelstudienzeit zu Engpässen führt, 
geben die im Hochschulrahmengesetz (HRG) und in den bisher 
verabschiedeten Anpassungsgesetzen der Länder vorgesehenen 
Regelungen hinreichende Möglichkeiten, diesen Fällen abzuhel-
fen. Nach § 17 Abs. 2 Satz 1 HRG ist jedem Studenten, der sich 
trotz Aufforderung nicht rechtzeitig zur Prüfung meldet, auf An-
trag ohne Angabe von Gründen eine sechsmonatige Nachfrist 
einzuräumen. Schon diese Möglichkeit der begründungslosen 
Nachfrist wird in vielen Fällen ausreichen, um den Engpaß zu 
beseitigen. Reicht diese Nachfrist nicht aus, so kann dem Stu-
denten bei Vorliegen besonderer Gründe (vgl. Antwort zu 1) 
auch eine längere Nachfrist gewährt werden, die, wenn die 
Gründe vom Studenten zu vertreten sind, bis zu zwölf Monaten 
betragen, und, wenn die Gründe vom Studenten nicht zu ver-
treten sind, noch länger bemessen werden kann. Nach Auf-
fassung der Bundesregierung ist die dargestellte Nachfristen-
regelung im Hochschulrecht so flexibel, daß die angesprochenen 
Fälle in angemessener Weise gelöst werden können. 

Mit der Ableistung des Wehr- und Ersatzdienstes nach Auf-
nahme des Studiums zusammenhängende Schwierigkeiten sind 
von der Hochschulart unabhängig. Besondere Regelungen für 
Studenten an Fachhochschulen sind deshalb nicht getroffen wor-
den. 

4. Beabsichtigt die Bundesregierung eine entsprechende Änderung 
der Bestimmungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, 
gegebenenfalls der entsprechenden Rechtsverordnungen? 

Im Hinblick auf den unter 1. berichteten Sachverhalt, die Be

-

messung der Förderungshöchstdauer für die einzelnen Studien

-

gänge und die dargestellte Ausnahmeregelung in § 15 Abs. 3 
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Nr. 1 BAföG hält die Bundesregierung eine Änderung der Be-
stimmungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes oder 
der FörderungshöchstdauerV nicht für erforderlich. 

5. Welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung im Rah-
men des gesamten Problems zu ergreifen, um sicherzustellen, 
daß künftig Wehr- und Ersatzdienstpflichtige vor Studienbeginn 
zur Ableistung ihres Dienstes herangezogen werden? 

Wehrdienstpflichtige werden in aller Regel und Zivildienst-
pflichtige aus dem in der Antwort zu 1. genannten Grund soweit 
als möglich vor Studienbeginn einberufen. In Ausnahmefällen 
eintretende Zeitverluste in der Ausbildung können aufgrund 
des geltenden Rechts hinreichend ausgeglichen werden. Daher 
beabsichtigt die Bundesregierung keine Änderung der bisheri-
gen Heranziehungspraxis. 


